
IBERO-Komfortpaket (bis 31 Tage)

AD-Nr.           3372240 Vers.-Nr.     96002586

Lieber IBERO TOURS-Kunde,

mit Ihrer Reisebuchung haben Sie eine Reiseversicherung beantragt. Wir bestätigen Ihnen mit diesem Nachweis den gewählten Versicherungs-
schutz. Die für den Versicherungsschutz maßgeblichen Bedingungen (VB-UR 2003) finden Sie auszugsweise auf den Folgeseiten.

IBERO TOURS 
und HanseMerkur
wünschen Ihnen 
einen schönen Urlaub

Versicherungsnachweis

Die Prämien entnehmen Sie bitte Ihrer Reisebestätigung

   Leistungsbeschreibung 

Informationen zu Ihrer Reiseversicherung
Gilt ausschließlich für Leistungen, die über IBERO TOURS gebucht worden sind. Abschließbar bis 21 Tage nach Reisebuchung. 
Liegen zwischen Buchung und Reiseantritt weniger als 30 Tage muss der Abschluss sofort bei Buchung erfolgen.

Geisberger

Vorstand: Hans Geisberger, Dr. Andreas Gent, 
Peter Ludwig, Eberhard Sautter (stv.)
Aufsichtsrat: Fritz Horst Melsheimer (Vors.)
Handelsregister: Hamburg B 19768, USt-IdNr.: DE175218900
HanseMerkur Reiseversicherung AG, Siegfried-Wedells-Platz 1, 
20352 Hamburg, Tel.: (0 40) 41 19-10 00

Dr. Gent

Reise-Rücktrittskosten-Versicherung
Versicherungssumme: bis zur Höhe des jeweiligen 
Reisepreises. Wenn Sie von einer Reise zurücktreten 
oder die Reise außerplanmäßig verspätet antreten 
(z.B. wegen Unfall, Tod oder unerwarteter schwerer 
Erkrankung eines Reisenden oder eines nahen 
Angehörigen), ersetzen wir Ihnen – ohne Selbstbe-
halt – (außer bei Krankheit mit ausschließlich 
ambulanter Behandlung)
–	die vertraglich geschuldeten Rücktrittskosten
– die zusätzlich entstehenden Hinreise-Mehrkosten

Selbstbehalt: Wird der Versicherungsfall durch unerwartet 
schwere Erkrankung mit ambulanter Heilbehandlung 
ausgelöst, beträgt der Selbstbehalt 20% des erstattungs-
fähigen Betrages, mindestens jedoch 25,– EUR je ver
sicherte Person. In allen anderen Fällen: kein Selbstbehalt.

Was wird geleistet?
❍	 unerwartet schwere Erkrankung, Tod, schwerer 

Unfall, Schwangerschaft, Impfunverträglichkeit, 
erheblicher Schaden am Eigentum infolge von 
Feuer, Elementarereignis oder strafbaren Hand-
lungen Dritter bei der versicherten Person oder 
einer Risikoperson

❍	 Verlust des Arbeitsplatzes einer versicherten 
Person mit anschließender Arbeitslosigkeit 
infolge einer unerwarteten, betriebsbedingten 
Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den 
Arbeitgeber sowie Aufnahme eines Arbeitsver-
hältnisses einer versicherten Person aus der 
Arbeitslosigkeit heraus, sofern die versicherte 
Person bei der Reisebuchung arbeitslos gemel-
det war und die Agentur für Arbeit der Reise 
zugestimmt hat

❍	 unerwartet schwere Erkrankung, schwerer Unfall 
oder Impfunverträglichkeit eines mitreisenden 
Hundes einer versicherten Person

❍	 Arbeitsplatzwechsel einer versicherten Person, 
vorausgesetzt, die versicherte Reise wurde vor 
Kenntnis des Arbeitsplatzwechsels gebucht und 
der Beginn der neuen beruflichen Tätigkeit fällt in 
die versicherte Reisezeit

❍	 Wiederholung von nicht bestandenen Prüfun-
gen einer versicherten Person an einer Universi-
tät/ Fachhochschule oder an einem College, die 
Teil eines Vollzeitstudiums sind und wiederholt 
werden müssen, um eine zeitliche Verlängerung 
des Studiums zu vermeiden oder den Studien-
abschluss zu erreichen. Voraussetzung ist, dass 
die versicherte Reise vor dem Termin der nicht 
bestandenen Prüfung gebucht wurde und die 
Wiederholungsprüfung in die versicherte Reise-
zeit fällt  

Reise-Krankenversicherung
Erstattung der Kosten für:
❍	 medizinisch notwendige ambulante und 
	 stationäre Heilbehandlung im Ausland
❍	 Krankentransporte im Ausland zur stationären 

Behandlung ins Krankenhaus und zurück in die 
Unterkunft

❍	 schmerzstillende Zahnbehandlung im Ausland 
einschließlich einfacher Zahnfüllungen sowie 
Reparatur von vorhandenem Zahnersatz

❍	 medizinisch sinnvollen und ärztlich ange
ordneten Rücktransport ins Inland

❍	 Überführung eines Verstorbenen aus dem  
Ausland oder Bestattung im Ausland

❍	 kein Selbstbehalt

Notfall-Versicherung
Bei Krankheit/Unfall
❍	 Information über ärztliche Versorgung
❍	 Organisation und Kostenübernahme eines 

medizinisch sinnvollen und ärztlich ange
ordneten Rücktransport ins Inland

❍	 Such-, Rettungs- und Bergungskosten bei  
Unfall bis EUR 5.000,–

❍	 bei Tod – Organisation und Kostenübernahme 
der Überführung eines Verstorbenen aus dem 
Ausland oder Bestattung im Ausland

❍	 Beschaffung und Versand von ärztlich ver
ordneten Arzneimitteln mit Übernahme der 
Versandkosten

Bei stationärem Krankenhausaufenthalt
❍	 Übermittlung von Informationen zwischen 

allen Beteiligten
❍	 Kostenvorschuss (Darlehen) bis EUR 15.000,– 

gegenüber dem Krankenhaus und 
❍	 Abrechnung der Krankenhauskosten mit  

dem Krankenversicherer bzw. dem Leistungs-
pflichtigen

❍	 Organisation und Übernahme der Beförde-
rungskosten für die Hin- und Rückreise einer 
dem Versicherten nahestehenden Person ans 
Krankenbett, wenn der Krankenhausaufenthalt 
länger als 5 Tage dauert

Bei Reiseabbruch/verspäteter Rückreise/
Betreuung mitreisender minderjähriger Kinder
❍	 Organisation und Übernahme der Mehrkosten 

für die Rückreise
❍	 Organisation und Kostenübernahme der 

Betreuung eines minderjährigen Kindes, sofern 
alle Betreuungspersonen die Auslandsreise 
aufgrund von Tod, schwerem Unfall oder uner-
wartet schwerer Erkrankung nicht planmäßig 
beenden können

Bei Verlust von Reisezahlungsmitteln
❍	 Hilfe bei der Kontaktaufnahme zur Hausbank
❍	 Hilfe bei der Geldübermittlung zwischen Haus-

bank und der versicherten Person 
❍	 ggf. Bargeldvorschuss (Darlehen)  

bis EUR 1.500,–

Bei Verlust von Reisedokumenten
❍	 Hilfe bei der Ersatzbeschaffung

Bei Verspätungen von gebuchten Verkehrsmitteln
❍	 Hilfe bei Umbuchungen, Information an Dritte

Bei Strafverfolgungsmaßnahmen
❍	 Hilfe bei der Beschaffung eines Anwalts/ 

Dolmetschers
❍	 Kostenvorschuss (Darlehen) für Gerichts-, 

Anwalts- und Dolmetscherkosten  
bis EUR 3.000,–

❍	 Bei Haftandrohung Verauslagung  
(Darlehen) für die Stellung einer  
Strafkaution bis EUR 13.000,–

Reiseruf im Ausland (über Rundfunk)
❍	 Organisation und Kostenübernahme, sofern die 

versicherte Person bei Vorliegen eines wichti-
gen Grundes über übliche Telekommunikations-
wege nicht erreicht werden kann.

Reisegepäck-Versicherung
Versicherungssumme
für die Einzelperson	 EUR 1.500,–
für die Familie2)	 EUR 3.000,–

❍	 kein Selbstbehalt
2)	 Als Familie gelten max. 2 Erwachsene und mind. ein 

minderjähriges Kind (unabhängig vom Verwandt-
schaftsverhältnis) - insgesamt bis zu 5 Personen. 
Volljährige Kinder sind versichert solange sie in der 
Ausbildung sind.
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Wir informieren Sie hiermit, dass im Vertrags- und Schadenfall die Daten gespeichert und gege
benenfalls an die in Frage kommenden Verbände der Versicherungswirtschaft und die betreffen-
den Rückversicherer zum gleichen Zweck übermittelt werden, soweit dies zur ordnungsgemäßen 

Durchführung der vertraglichen Beziehungen erforderlich ist. Die Vorschriften des Bundesdaten-
schutzgesetzes zur Datenübermittlung bleiben unberührt. Die Anschrift der jeweiligen Daten
empfänger wird auf Wunsch mitgeteilt.

HanseMerkur Reiseversicherung AG
Abt. RLK/Leistung 
Siegfried-Wedells-Platz 1 · 20352 Hamburg
Internet: www.hmrv.de

Wenn Sie aus Ihrer Reiseversicherung Ansprüche geltend machen wollen, beachten Sie bitte folgendes:

Im Schadenfall senden Sie bitte den Versicherungsnachweis und die vorgenannten Unterlagen an die:

Bei unvollständig eingereichten Unterlagen kann es zu zeitlichen Verzögerungen in der Schaden
bearbeitung kommen.

Weltweiter Notruf-Service auf Reisen

Wichtige Hinweise im Schadenfall

Verbraucherinformation

Hinweis gemäß Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)

Reise-Krankenversicherung
1. 	Als Kostennachweise sind bezahlte Originalbelege einzureichen, die Angaben enthalten müssen über:

❍	 den Namen und die Anschrift des Behandlers;
❍	 den Namen der behandelten Person;
❍	 die Krankheitsbezeichnung;
❍	 den Behandlungszeitraum;
❍	 die Art der erbrachten Leistungen;
❍	 die Bezeichnung der ausländischen Währung;
❍	 die Buchungsbestätigung.

2. 	Ein medizinisch sinnvoller und ärztlich angeordneter Krankenrücktransport wird für Sie aus-
schließlich von den Spezialisten unseres weltweiten Notruf-Service auf Reisen organisiert. 

	 Dieser ist rund um die Uhr aus Deutschland unter der Telefonnummer (0180) 5 256 256  
(0,12 EUR pro Minute) erreichbar. Bei Anrufen aus dem Ausland beachten Sie bitte die jeweilige 
Vorwahl für Deutschland.

Notfall-Versicherung
Die Leistungen aus dieser Versicherung erbringen wir über unseren weltweiten Notruf-Service auf 
Reisen. Dieser ist rund um die Uhr aus Deutschland unter der Telefonnummer (0180) 5 256 256 
(0,12 EUR pro Minute) erreichbar. Bei Anrufen aus dem Ausland beachten Sie bitte die jeweilige 
Vorwahl für Deutschland.

Reise-Rücktrittskosten-Versicherung
1.	 Bei der Buchungsstelle ist eine unverzügliche Abmeldung/Information erforderlich.
2.	 Der HanseMerkur sind folgende Unterlagen einzureichen:

❍	 sämtliche Buchungsunterlagen im Original
❍	 bezahlte Original-Kostennachweise, z.B. Stornokostenrechnung
❍	 ärztliche Bescheinigungen mit Angabe der Diagnose und der Behandlungsdaten
❍	 bei Todesfall eine Kopie der Sterbeurkunde
❍	 bei Arbeitsplatzverlust eine Bescheinigung des Arbeitgebers über die betriebsbedingte Kündi

gung sowie eine Bescheinigung der Agentur für Arbeit über den Beginn der Arbeitslosigkeit
❍	 bei Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses aus der Arbeitslosigkeit heraus eine Bescheini-

gung des neuen Arbeitgebers über den Beginn des Arbeitsverhältnisses sowie eine Beschei-
nigung der Agentur für Arbeit über die Zustimmung zur Reisebuchung

❍	 bei Arbeitsplatzwechsel Bescheinigungen des alten und neuen Arbeitgebers
❍	 bei notwendigen Wiederholungen von nicht bestandenen Prüfungen eine Bescheinigung 

der Universität/Fachhochschule/College 
❍	 bei Einberufung zum Grundwehrdienst, zur Wehrübung oder zum Zivildienst Bescheinigung 

der staatlichen Stelle

Reisegepäck-Versicherung
1.	 Schäden durch strafbare Handlungen Dritter müssen Sie unverzüglich der für den Schadenort 

zuständigen Polizeidienststelle anzeigen. Bitte lassen Sie sich das vollständige Polizeiprotokoll 
aushändigen und reichen uns dieses im Original ein.

2. 	Schäden während der Beförderung durch ein Beförderungsunternehmen müssen Sie dort unver
züglich anzeigen. Bitte lassen Sie sich von dem Beförderungsunternehmen eine Bescheinigung 
über die Anzeige ausstellen und reichen uns diese im Original ein.

3. 	Schäden in einem Beherbergungsbetrieb müssen Sie auch der Leitung dieses Betriebes melden. 
Bitte lassen Sie sich von dem Beherbergungsbetrieb eine Bescheinigung über die Meldung 
ausstellen und reichen uns diese im Original ein.

4. 	Nehmen Sie an einer Pauschalreise teil, bitten wir Sie, den Schaden zusätzlich dem Reiseleiter 
zu melden. Bitte lassen Sie sich von dem Reiseleiter eine Bescheinigung über die Meldung 
ausstellen und reichen uns diese im Original ein.

Bei Notfällen auf Reisen hilft Ihnen unser 24-Stunden Notruf-Service. 
Zu jeder Zeit, weltweit, rund um die Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen.

Notruf-Service auf Reisen
❍	 aus dem Ausland: Vorwahl für Deutschland +(180) 5 256 256
❍	 aus Deutschland: (0180) 5 256 256 (0,12 EUR pro Minute)

❍	 bei Anrufen aus dem Ausland beachten Sie bitte die jeweilige Vorwahl für Deutschland

Diese besondere Dienstleistung steht allen Versicherten der HanseMerkur zur Verfügung.

Wesentliche Merkmale der Versicherung:
Die HanseMerkur betreibt auf Reisen bezogene Schaden- und Unfallversicherungen.

Gesamtpreis und Einzelheiten der Zahlung und Erfüllung:

Der Umfang des Versicherungsschutzes und die dafür zu entrichtende Prämie wird vom Versiche-
rungsnehmer anhand der Vorgaben der HanseMerkur in diesem Druckstück bestimmt.

Der Versicherungsschutz beginnt mit dem vom Versicherungsnehmer bezeichneten Zeitpunkt, 
nicht jedoch vor Zahlung der geschuldeten Prämie und nicht vor Eintritt der sonstigen im Tarif 
genannten Voraussetzungen.

Vertragliche Kündigungsregeln/Mindestlaufzeit des Vertrages:
Der Vertrag (Mindestlaufzeit einen Tag) ist befristet; ein Kündigungsrecht des Versicherungs
nehmers besteht nicht. Eine Verlängerung des Vertrages kann beantragt werden.

Informationen der HanseMerkur Reiseversicherung AG gem. §§ 48a ff. VVG bei 
Fernabsatzverträgen über Versicherungen
Fernabsatzverträge sind Versicherungsverträge, die unter ausschließlicher Verwendung von Fern-
kommunikationsmitteln abgeschlossen werden.

Information zum Zustandekommen eines Versicherungsvertrages im Fernabsatz:
Der Vertrag kommt mit Zahlung der geschuldeten Prämie zustande.

Widerrufsrecht:
Bei Versicherungsverträgen mit einer Laufzeit von mindestens einem Monat kann der Versiche-
rungsnehmer seine Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Text
form (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt mit der Abgabe der Vertragserklärung. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist 
zu richten an die HanseMerkur Reiseversicherung AG, Siegfried-Wedells-Platz 1, 20352 Hamburg.

Widerrufsfolgen:
Im Falle eines wirksamen Widerrufes wird die HanseMerkur den Versicherungsvertrag aufheben 
und bereits entrichtete Beiträge zurückzahlen.

Ihre HanseMerkur Reiseversicherung AG 	 September 2006

Identität des Versicherers (Name, ladungsfähige Anschrift): 
HanseMerkur Reiseversicherung AG (Rechtsform: Aktiengesellschaft), Siegfried-Wedells-Platz 1, 
20352 Hamburg, Tel. (0 40) 4119 -15 19, Fax (0 40) 4119-30 30

Gesetzlich Vertretungsberechtigte der HanseMerkur Reiseversicherung AG 
Vorstand: Hans Geisberger, Dr. Andreas Gent, Peter Ludwig, Eberhard Sautter (stv.)

Eintragung im Handelsregister: 
Amtsgericht Hamburg HRB 19768

Zuständige Aufsichtsbehörde:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bereich Versicherungsaufsicht, 
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn (www.bafin.de)

Hauptgeschäftstätigkeit der HanseMerkur Reiseversicherung AG, im folgenden „HanseMerkur“ 
genannt:
Die HanseMerkur betreibt die Reiseversicherung.

Vertragssprache:
Maßgebliche Sprache für dieses Vertragsverhältnis und die Kommunikation mit dem Versicherungs
nehmer während der Vertragslaufzeit ist Deutsch.

Rechtsordnung/Gerichtsstand:
Auf das Vertragsverhältnis findet deutsches Recht Anwendung.

Außergerichtliche Beschwerde- und Schlichtungsverfahren:

Beschwerden gegen die HanseMerkur können erhoben werden bei der zuständigen Aufsichtsbe-
hörde (siehe oben) oder bei dem Versicherungsombudsmann e.V., Kronenstraße 13, 10117 Berlin 
(www.versicherungsombudsmann.de), bzw., wenn es um die Reisekrankenversicherung geht, bei 
dem Ombudsmann Private Kranken und Pflegeversicherung, Kronenstraße 13, 10117 Berlin  
(www.pkvombudsmann.de)

Bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (siehe oben) wird ferner eine Schlichtungs-
stelle für die Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten bei Fernabsatzverträgen über Versicherungen 
eingerichtet. Die Schlichtung ist auf die beiden Ombudsmänner übertragen worden. 



A:  Allgemeiner Teil

 gültig für alle im Teil B genannten
Versicherungen

§ 1 - Versicherte Personen
Versichert sind die im Versicherungsschein oder der Reisebestätigung des Reiseveran-
stalters namentlich genannten Personen oder der im Versicherungsschein festgelegte 
Personenkreis, sofern die Versicherungsprämie bezahlt wurde.

§ 2 - Geltungsbereich, Abschluss, Beginn und Ende des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz
1. 	 besteht für den vertraglich vereinbarten örtlichen Geltungsbereich;
2. 	 muss vor Antritt der Reise für deren gesamte Dauer abgeschlossen werden;
3. 	 beginnt mit der Zahlung der Prämie, nicht jedoch vor dem vereinbarten Zeitpunkt;
4. 	 endet mit dem vereinbarten Zeitpunkt, spätestens jedoch mit der Beendigung der 

versicherten Reise;
5. 	 verlängert sich über den vereinbarten Zeitpunkt hinaus, wenn sich die planmäßige 

Beendigung der Reise aus Gründen verzögert, die die versicherte Person nicht zu 
vertreten hat.

§ 3 - Allgemeine Einschränkung des Versicherungsschutzes
Versicherungsschutz wird nicht gewährt für Schäden durch Krieg, Bürgerkrieg, kriegs
ähnliche Ereignisse, innere Unruhen, Terroranschläge, Streik, Kernenergie, Asbest, 
Beschlagnahme, Entziehung oder sonstige Eingriffe von hoher Hand.
Ausgeschlossen sind Schäden jeder Art, die direkt oder indirekt durch Terrorakte verur
sacht worden sind.Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen und Personen-
gruppen zur Erreichung politischer, religiöser, ethnischer oder ideologischer Ziele, die 
geeignet sind, Angst und Schrecken in der Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung zu 
verbreiten und dadurch auf eine Regierung oder staatliche Einrichtung Einfluss zu 
nehmen.

§ 4 - Zahlung der Entschädigung
1. 	 Liegt der Versicherungs- und Prämienzahlungsnachweis der HanseMerkur vor und 

ist die Leistungspflicht der HanseMerkur dem Grunde und der Höhe nach festge-
stellt, so hat die Auszahlung der Entschädigung binnen zwei Wochen zu erfolgen. 
Der Lauf dieser Frist ist gehemmt, solange die Prüfungen des Anspruches durch 
die HanseMerkur infolge eines Verschuldens der versicherten Person gehindert sind.

2. 	 Einen Monat nach Anzeige des Schadens kann als Abschlagszahlung der Betrag 
beansprucht werden, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

3. 	 Sind im Zusammenhang mit dem Versicherungsfall behördliche Erhebungen oder 
ein strafrechtliches Verfahren gegen die versicherte Person eingeleitet worden, so 
kann die HanseMerkur bis zum rechtskräftigen Abschluss dieser Verfahren die 
Regulierung des Schadens aufschieben.

4. 	 Die in ausländischer Währung entstandenen Kosten werden zum Kurs des Tages, 
an dem die Belege bei der HanseMerkur eingehen, in die zu diesem Zeitpunkt in 
der Bundesrepublik Deutschland gültige Währung umgerechnet. Als Kurs des 
Tages gilt für gehandelte Währungen der amtliche Devisenkurs Frankfurt/Main, 
für nicht gehandelte Währungen der Kurs gemäß "Währungen der Welt", Ver
öffentlichungen der Deutschen Bundesbank, Frankfurt/Main, nach jeweils neuestem 
Stand, es sein denn, dass die zur Bezahlung der Rechnungen notwendigen Devisen 
nachweislich zu einem ungünstigeren Kurs erworben wurden.

§ 5 - Prämie
Die Prämie ist eine Einmalprämie und vor Antritt der Reise bei Abschluss des Vertrages 
zu zahlen.

§ 6 -	Allgemeine Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles und 
Folgen von Obliegenheitsverletzungen

1. 	 Versicherungsnehmer und versicherte Person sind verpflichtet, nach Eintritt des 
Versicherungsfalles
a) 	 den Schaden möglichst gering zu halten und alles zu vermeiden, was zu einer 

unnötigen Kostenerhöhung führen könnte;
b) 	 den Schaden der HanseMerkur unverzüglich, spätestens nach Abschluss der 

Reise, anzuzeigen;
c) 	 der HanseMerkur jede zumutbare Untersuchung über Ursache und Höhe ihrer 

Leistungspflicht zu gestatten, jede hierzu dienliche Auskunft zu erteilen, Ori-
ginalbelege einzureichen, ggf. behandelnde Ärzte und andere Versicherer von 
ihrer Schweigepflicht zu entbinden sowie bei Todesfällen die Sterbeurkunde 
einzureichen.

2. 	 Verletzt der Versicherungsnehmer/die versicherte Person eine der vertraglich ver-
einbarten Obliegenheiten, so ist die HanseMerkur von der Verpflichtung zur Lei-
stung frei, es sei denn, dass die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober 
Fahrlässigkeit beruht. Bei grobfahrlässiger Verletzung bleibt die HanseMerkur 
insoweit verpflichtet, als die Verletzung weder Einfluss auf die Feststellung des 
Versicherungsfalles noch auf die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer 
obliegenden Leistung gehabt hat.

Hinweis: Bitte beachten Sie darüber hinaus die jeweiligen besonderen Obliegenheiten 
zu den im Teil B genannten Versicherungen.

§ 7 - Verwirkungsgründe, Klagefrist, Verjährung
1. 	 Die HanseMerkur ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn:

a) 	 der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person den Versicherungsfall 
vorsätzlich herbeigeführt hat;

b) 	 der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person die HanseMerkur arglistig 
über Umstände zu täuschen versucht, die für den Grund oder für die Höhe der 
Leistung von Bedeutung sind.

2. 	 Die Leistungspflicht entfällt auch, wenn eine Erstattung abgelehnt wurde und der 
Anspruch auf Leistung nicht innerhalb von sechs Monaten gerichtlich geltend 
gemacht wird. Die Frist beginnt erst, nachdem die HanseMerkur den erhobenen 
Anspruch unter Angabe der mit dem Ablauf der Frist verbundenen Rechtsfolgen 
schriftlich abgelehnt hat.

3. 	 Ansprüche aus diesem Versicherungsvertrag verjähren in zwei Jahren. Die Verjäh-
rung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in welchem die Leistung verlangt werden 
kann. Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers bzw. der versicherten Person bei 
der HanseMerkur angemeldet worden, zählt der Zeitraum von der Anmeldung bis 
zum Zugang der schriftlichen Entscheidung der HanseMerkur bei der Fristberech-
nung nicht mit.

§ 8 - Ansprüche gegen Dritte
Die Ansprüche des Versicherungsnehmers bzw. der versicherten Person gegen Dritte 
gehen auf die HanseMerkur im gesetzlichen Umfang über, soweit diese den Schaden 
ersetzt hat. Sofern erforderlich, ist der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Per-
son verpflichtet, eine Abtretungserklärung gegenüber der HanseMerkur abzugeben.

§ 9 - Gerichtsstand /Anzuwendendes Recht
Gerichtsstand ist wahlweise Hamburg oder der Sitz des Vermittlers. Soweit gesetzlich 
zulässig, gilt deutsches Recht.

B:  Besonderer Teil zu den einzelnen
Versicherungen

 (abhängig von dem gewählten Versicherungsumfang)

I. Reise-Krankenversicherung
§ 1 - Beschreibung des Versicherungsschutzes
1. 	 Die HanseMerkur leistet Entschädigung bei auf der Reise akut eintretenden Krank

heiten und Unfällen für die ortsüblichen Kosten der medizinisch notwendigen 
Heilbehandlung im Ausland sowie der Mehrkosten für medizinisch sinnvolle, ärzt
lich angeordnete Krankenrücktransporte und der Überführung oder Bestattung 
bei Tod.

2. 	 Als Ausland gilt nicht das Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland sowie das 
Staatsgebiet in dem die versicherte Person einen ständigen behördlich gemeldeten 
Wohnsitz hat.

§ 2 - Leistungen
I. Heilbehandlungskosten im Ausland
1. 	 Die HanseMerkur erstattet die ortsüblichen Kosten der im Ausland medizinisch 

notwendigen Heilbehandlung. Dazu gehören Aufwendungen für:
a) 	 ambulante Behandlungen, die von zugelassenen Ärzten durchgeführt oder 

verordnet werden;
b)	 stationäre Behandlungen, einschl. Operationen, in einem amtlich anerkannten 

Krankenhaus;
c)	 schmerzstillende konservierende Zahnbehandlung einschl. Zahnfüllungen in 

einfacher Ausführung sowie Maßnahmen zur Wiederherstellung von vorhan-
denem Zahnersatz (Reparaturen), sofern diese durch einen Zahnarzt durchge-
führt oder verordnet werden;

d) 	 Krankentransporte zur stationären Behandlung in das nächst erreichbare 
geeignete Krankenhaus und zurück in die Unterkunft;

e)	 durch akute Beschwerden hervorgerufene, medizinisch notwendige Schwanger
schaftsbehandlungen, Entbindungen bis zum Ende der 36. Schwangerschafts-
woche (Frühgeburt), Behandlungen wegen Fehlgeburt sowie medizinisch not
wendige Schwangerschaftsabbrüche.

f) 	 Bei einer Frühgeburt werden (in Abweichung von § 1 des Allgemeinen Teils 
der VB-UR 2003) auch die Kosten der im Ausland notwendigen Heilbehand-
lung des neugeborenen Kindes bis zu einem Betrag von 50.000,– EUR über-
nommen.

2. 	 Erfordert eine Erkrankung während des Auslandsaufenthaltes über das Ende des 
Versicherungsschutzes hinaus Heilbehandlung, weil die Rückreise wegen nachge-
wiesener Transportunfähigkeit nicht möglich ist und/oder wird ein Rücktransport 
medizinisch notwendig, so besteht im Rahmen dieser Bedingungen Leistungs-
pflicht bis zur Dauer von 3 Monaten weiter.

II.	 Krankenrücktransport-/Überführungs-/Bestattungskosten
Die HanseMerkur erstattet:
1. 	 die Mehrkosten für einen medizinisch sinnvollen und ärztlich angeordneten Rück

transport an den Wohnort der versicherten Person bzw. in das dem Wohnort 
nächstgelegene geeignete Krankenhaus;

2. 	 im Falle des Ablebens einer versicherten Person die durch Überführung des Ver-
storbenen an den ständigen Wohnsitz entstehenden notwendigen Mehrkosten;

3. 	 die Kosten für eine Bestattung im Ausland bis zur Höhe der Aufwendungen, die 
bei einer Überführung entstanden wären.

III. Kostenerstattung
1. 	 Erstattet werden die in der amtlichen Währung des Aufenthaltslandes entstandenen 

Kosten, nach Maßgabe von § 4, Ziffer 4 des Allgemeinen Teils.
2. 	 Als Kostennachweise sind bezahlte Originalbelege einzureichen, die Angaben ent

halten müssen über:
a) den Namen und die Anschrift des Behandlers;
b) den Namen der behandelten Person;
c) die Krankheitsbezeichnung;
d) den Behandlungszeitraum;
e) die Art der erbrachten Leistungen.

3. 	 Bei einem ärztlich angeordneten Rücktransport ist ein Attest des behandelnden 
Arztes über die Notwendigkeit mit einzureichen.

4. 	 Bei einer Überführung bzw. bei einer Bestattung im Ausland ist ein ärztliches 
Attest mit Angaben über die Todesursache mit einzureichen.

§ 3 - Krankenhaustagegeld
1. 	 Bei Auslandsreisen erhalten versicherte Personen, bei medizinisch notwendiger 

und vollstationärer Heilbehandlung im Ausland, wegen einer während der Aus-
landsreise akut eingetretenen Krankheit oder Verletzung, wahlweise anstelle von 
Kostenersatzleistungen für die stationäre Heilbehandlung, ein Krankenhaustage-
geld von 50,– EUR pro Tag für maximal 30 Tage ab Beginn der medizinisch not-
wendigen und vollstationären Behandlung. Das Wahlrecht ist unverzüglich bei 
Beginn der stationären Behandlung auszuüben.

2. 	 Bei Reisen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland erhalten versicherte Perso-
nen mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, bei medizinisch 
notwendiger und vollstationärer Heilbehandlung in der Bundesrepublik Deutsch-
land, wegen einer während der Reise akut eingetretenen Krankheit oder Verlet-
zung, anstelle von jeglichen Kostenersatzleistungen, ein Krankenhaustagegeld 
von 50,– EUR pro Tag für maximal 30 Tage ab Beginn der medizinisch notwendi-
gen und vollstationären Behandlung.

§ 4 - Einschränkung des Versicherungsschutzes
I. Keine Leistungspflicht besteht für:
1. 	 Heilbehandlungen, die einer der Gründe für den Antritt der Reise waren oder von 

denen bei Reiseantritt feststand, dass sie bei planmäßiger Durchführung der Reise 
stattfinden mussten (z.B. Dialysen);

2. 	 Entziehungsmaßnahmen einschließlich Entziehungskuren;
3. 	 Hilfsmittel, auch wenn sie ärztlich verordnet sind, sofern sie nicht allein infolge 

eines Unfalles erstmals notwendig werden und der direkten Behandlung von 
Unfallfolgen dienen;

4. 	 Behandlungen durch Ehegatten, Eltern oder Kinder. Nachgewiesene Sachkosten 
werden tarifgemäß erstattet;

5.	 eine durch Siechtum, Pflegebedürftigkeit oder Verwahrung bedingte Behandlung 
oder Unterbringung;

6. 	 psychoanalytische und psychotherapeutische Behandlung;
7. 	 Entbindungen, Schwangerschaftsunterbrechungen und Behandlungen wegen 

Schwangerschaft;
8. 	 Zahnbehandlungen, soweit es sich nicht nur um schmerzstillende konservierende 

Behandlungen, und Zahnersatz, soweit es sich nicht nur um Reparaturen handelt.
II. 	Ü bersteigt eine Heilbehandlung das medizinisch notwendige Maß, oder Über-

steigen die Kosten einer Heilbehandlung das ortsübliche Maß, so kann die 
HanseMerkur ihre Leistungen auf einen angemessenen Betrag herabsetzen.

§ 5 -	Besondere Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles
	 (Ergänzung zu den im § 6 des Allgemeinen Teils aufgeführten allgemeinen Obliegen-

heiten)
1.	 Der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person ist verpflichtet:

a) 	 im Falle stationärer Behandlung im Krankenhaus und vor Beginn umfäng
licher diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen, unverzüglich Kontakt 
zum weltweiten Notfall-Service der HanseMerkur aufzunehmen;

b) 	 dem Rücktransport an den Wohnort bzw. in das dem Wohnort nächstgelegene 
geeignete Krankenhaus bei Bestehen der Transportfähigkeit zuzustimmen, 

wenn die HanseMerkur den Rücktransport nach Art der Krankheit und deren 
Behandlungsbedürftigkeit genehmigt.

2.	 Die Rechtsfolgen bei Verletzung einer dieser Obliegenheiten ergeben sich aus § 6, 
Ziffer 2 des Allgemeinen Teils der VB-UR 2003.

§ 6 - Entschädigung aus anderen Versicherungsverträgen
Kann im Versicherungsfall eine Entschädigung aus einem anderen Versicherungsver-
trag beansprucht werden, geht der anderweitige Vertrag diesem Vertrag vor. Wird der 
Versicherungsfall zuerst der HanseMerkur gemeldet, tritt diese in Vorleistung. Ergänzend 
gilt § 8 des Allgemeinen Teils der VB-UR 2003.

II. Notfall-Versicherung
§ 1 - Beschreibung des Versicherungsschutzes
1. 	 Die HanseMerkur erbringt durch ihren weltweiten Notfall-Service Beistands

leistungen für die im § 2 genannten Notfälle, die der versicherten Person während 
der Reise im Ausland zustoßen. Voraussetzung ist, dass sich die versicherte Person 
oder ein von ihr Beauftragter bei Eintritt des Versicherungsfalles telefonisch oder 
in sonstiger Weise an den weltweiten Notfall-Service der HanseMerkur wendet. 
Versäumt es die versicherte Person oder ein von ihr Beauftragter Kontakt mit dem 
weltweiten Notfall-Service der HanseMerkur aufzunehmen und entstehen dadurch 
Mehrkosten, so kommt die HanseMerkur für diese Mehrkosten nicht auf.

2. 	 Als Ausland gilt nicht das Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland sowie das 
Staatsgebiet in dem die versicherte Person einen ständigen behördlich gemeldeten 
Wohnsitz hat.

3. 	 In Abänderung von § 1, Ziffern 1 und 2 erbringt die HanseMerkur auch eine Leistung 
im Umfang von § 2, I, Ziffer 2, D sowie § 2, II bei Reisen innerhalb der Bundesre-
publik Deutschland bzw. in Länder, mit einer Staatsgrenze zu der Bundesrepublik 
Deutschland.

§ 2 - Leistungen
I. Krankheit/Unfall
1. 	 Ambulante Behandlung
	 Die HanseMerkur informiert auf Anfrage über die Möglichkeiten ärztlicher Ver

sorgung der versicherten Person. Soweit möglich, benennt sie einen deutsch oder 
englisch sprechenden Arzt.

2. 	 Krankenhausaufenthalt
	 Wird die versicherte Person wegen einer Krankheit oder der Folgen eines Unfalles 

in einem Krankenhaus stationär behandelt, erbringt die HanseMerkur nach
stehende Leistungen:
A. Betreuungsleistungen

1. 	Die HanseMerkur stellt über einen von ihr beauftragten Arzt den Kontakt 
zum Hausarzt der versicherten Person und den behandelnden Krankenhaus
ärzten her.

2.	Die HanseMerkur sorgt während des Krankenhausaufenthalts für die Über
mittlung von Informationen zwischen den beteiligten Ärzten.

3. 	Auf Wunsch sorgt die HanseMerkur für die Information der Angehörigen.
B. Kostenübernahmegarantie/Abrechnung

1. 	Die HanseMerkur gibt gegenüber dem Krankenhaus soweit erforderlich, 
eine Kostenübernahmegarantie bis zu 15.000,– EUR in Form einer Darlehens
gewährung für die versicherte Person ab.

2. Die HanseMerkur übernimmt namens und im Auftrage der versicherten 
Person die Abrechnung mit dem Krankenversicherer bzw. sonstigen Dritten, 
die zur Kostentragung der stationären Behandlung verpflichtet sind.

3.	 Soweit die von der HanseMerkur verauslagten Beträge nicht von einem 
Krankenversicherer oder Dritten übernommen werden, sind sie vom Ver
sicherungsnehmer bzw. der versicherten Person binnen eines Monats nach 
Rechnungsstellung an die HanseMerkur zurückzuzahlen.

C. 	 Krankenbesuch
	 Wenn fest steht, dass der Krankenhausaufenthalt länger als fünf Tage dauert, 

organisiert die HanseMerkur auf Wunsch die Reise einer der versicherten 
Person nahe stehenden Person zum Ort des Krankenhausaufenthalts und von 
dort zurück zum Wohnort und übernimmt die entstehenden Kosten des 
Beförderungsmittels für die Hin- und Rückreise.

D. 	 Krankentransport bei nachgewiesener Transportfähigkeit bei Reisen innerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland bzw. in Länder, mit einer Staatsgrenze zu der 
Bundesrepublik Deutschland

	 Auf Wunsch der versicherten Person organisiert die HanseMerkur den 
Krankentransport mit medizinisch adäquaten Transportmitteln vom Ort der 
stationären Behandlung auf der Reise, sofern die stationäre Behandlung 
mindestens 7 Tage dauert, an den Wohnort der versicherten Person bzw. in 
das dem Wohnort nächstgelegene geeignete Krankenhaus. Die HanseMerkur 
übernimmt die gegenüber der ursprünglich geplanten Rückreise entstehenden 
Mehrkosten bis zu 2.500,– EUR.

3. 	 Krankenrücktransport
	 Sobald es medizinisch sinnvoll und ärztlich angeordnet ist, organisiert die HanseMerkur 

den Rücktransport aus dem Ausland mit medizinisch adäquaten Transportmitteln 
(einschließlich Ambulanzflugzeugen) an den Wohnort der versicherten Person 
bzw. in das dem Wohnort nächstgelegene geeignete Krankenhaus. Die HanseMerkur 
übernimmt die gegenüber der ursprünglich geplanten Rückreise entstehenden 
Mehrkosten.

4. 	 Arzneimittelversand
	 Benötigt die versicherte Person ärztlich verordnete Arzneimittel, die ihr auf der 

Reise abhanden gekommen sind, übernimmt die HanseMerkur in Abstimmung 
mit dem Hausarzt der versicherten Person die Beschaffung der Ersatzpräparate 
und ihre Übersendung an die versicherte Person. Die Kosten der Ersatzpräparate 
hat die versicherte Person binnen eines Monats nach Beendigung der Reise an die 
HanseMerkur zurückzuerstatten.

II. Tod
Stirbt die versicherte Person auf der Reise, organisiert die HanseMerkur auf Wunsch 
der Angehörigen die Bestattung im Ausland oder die Überführung der verstorbenen 
Person zum Bestattungsort und übernimmt hierfür die Kosten.
III. Sonstige Notfälle
1. 	 Such-, Rettungs- und Bergungskosten
 	 Erleidet die versicherte Person einen Unfall und muss sie deswegen gesucht, 

gerettet oder geborgen werden, erstattet die HanseMerkur hierfür die Kosten bis 
zu 5.000,– EUR.

2. 	 Strafverfolgungsmaßnahmen
 	 Wird die versicherte Person verhaftet oder mit Haft bedroht, ist die HanseMerkur 

bei der Beschaffung eines Anwalts oder eines Dolmetschers behilflich. In diesem 
Zusammenhang anfallende Gerichts-, Anwalts- und Dolmetscherkosten streckt die 
HanseMerkur bis zu einem Gegenwert von 3.000,– EUR als Darlehen vor. Zusätz-
lich streckt die HanseMerkur bis zu einem Gegenwert von 13.000,– EUR als Dar-
lehen die von den Behörden eventuell verlangte Strafkaution vor. Der Versiche-
rungsnehmer bzw. die versicherte Person hat die verauslagten Beträge (Darlehen) 
unverzüglich nach Erstattung durch die Behörde oder das Gericht, spätestens 
jedoch innerhalb von drei Monaten nach Auszahlung, der HanseMerkur zurückzu-
zahlen.

3. 	 Verlust von Reisezahlungsmitteln
	 Gerät die versicherte Person durch den Verlust ihrer Reisezahlungsmittel aufgrund 

von Diebstahl, Raub oder sonstigem Abhandenkommen in eine finanzielle Notlage, 
stellt die HanseMerkur den Kontakt zur Hausbank her. Sofern erforderlich, ist die 
HanseMerkur bei der Übermittlung eines von der Hausbank zur Verfügung gestellten 
Betrages an die versicherte Person behilflich. Ist eine Kontaktaufnahme zur 
Hausbank binnen 24 Stunden nicht möglich, stellt die HanseMerkur der ver
sicherten Person ein Darlehen bis zu höchstens 1.500,– EUR zur Verfügung. Dieses 
Darlehen ist binnen eines Monats nach dem Ende der Reise in einer Summe an 
die HanseMerkur zurückzuzahlen.

	 Bei Verlust von Kreditkarten und Euroscheckkarten hilft die HanseMerkur der 
versicherten Person bei der Sperrung der Karten. Die HanseMerkur haftet jedoch 
nicht für den ordnungsgemäßen Vollzug der Sperrung und die trotz Sperrung 
entstehenden Vermögensschäden.
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4. 	 Verlust von Reisedokumenten
	 Bei Verlust von Reisedokumenten ist die HanseMerkur bei der Ersatzbeschaffung 

behilflich.
5. 	 Umbuchungen/Verspätungen
	 Gerät die versicherte Person in Schwierigkeiten, weil sie ein gebuchtes Verkehrs-

mittel versäumt oder weil es zu Verspätungen oder Ausfällen gebuchter Verkehrs-
mittel kommt, so ist die HanseMerkur bei Umbuchungen behilflich. Umbuchungs-
kosten und erhöhte Reisekosten trägt die versicherte Person. Die HanseMerkur 
informiert Dritte auf Wunsch der versicherten Person über Änderungen des ge
planten Reiseverlaufs.

6.	 Fahrradschutz
	 Kann wegen Panne oder Unfall des von der versicherten Person auf der Reise 

benutzten Fahrrads die Fahrt nicht fortgesetzt werden, übernimmt die HanseMerkur 
die Reparaturkosten bis 75,– EUR, damit eine Weiterfahrt möglich wird. Ist eine 
Reparatur am Schadenort nicht möglich, erstattet die HanseMerkur alternativ die 
Mehrkosten für die Fahrt zum Ausgangspunkt oder zum Zielort der Tagesetappe 
bis 75,– EUR je Versicherungsfall. Nicht versichert sind Reifenpannen.

	 Kann wegen Diebstahl des von der versicherten Person auf der Reise benutzen 
Fahrrads die Fahrt nicht planmäßig fortgesetzt werden, übernimmt die HanseMerkur 
die Mehrkosten für die Rückfahrt zum Heimatort oder Ausgangsort oder Zielort 
der Tagesetappe bis 250,– EUR je Versicherungsfall.

IV.	 Reiseabbruch/Verspätete Rückreise/Betreuung mitreisender minderjähriger 
Kinder

1. 	 Die HanseMerkur organisiert die Rückreise und übernimmt die gegenüber der 
ursprünglich geplanten Rückreise entstehenden Mehrkosten, wenn die gebuchte 
Reise von der versicherten Person aus den nachstehenden Gründen nicht planmäßig 
beendet werden kann:
a) 	 Tod, schwerer Unfall oder unerwartete schwere Erkrankung der versicherten 

Person, der Reisebegleiter der versicherten Person oder der nicht mitreisenden 
Angehörigen oder derjenigen Personen, die nicht mitreisende minderjährige 
oder pflegebedürftige Angehörige betreuen. Als Angehörige der versicherten 
Person gelten Ehepartner oder Lebensgefährte einer eheähnlichen Lebensge-
meinschaft, Kinder, Eltern, Adoptiveltern, Stiefeltern, Geschwister, Großeltern, 
Enkel, Schwiegereltern, Schwiegerkinder und Schwäger;

b) 	 Erheblicher Schaden am Eigentum der versicherten Person oder deren Reise-
begleiter am Wohnort infolge von Feuer, Elementarschäden oder vorsätz
lichen Straftat eines Dritten, sofern der Schaden im Verhältnis zu der wirt-
schaftlichen Lage und dem Vermögen des Geschädigten erheblich oder die 
Anwesenheit der versicherten Person zur Schadenfeststellung notwendig ist.

c) 	 Entführung der versicherten Person oder der Reisebegleiter der versicherten 
Person. Die Erstattung der gegenüber der ursprünglichen Rückreise entste-
henden Mehrkosten ist bei Entführung begrenzt auf maximal 10.000,– EUR 
je versicherte Person.

	 Ausgeschlossen sind jedoch sämtliche Ersatzansprüche von Beförderungsunter-
nehmen wegen, von der versicherten Person verursachten, unplanmäßigem Ab
weichen von der geplanten Reiseroute (z. B. Notlandung).

2. 	 Wenn die versicherte Person während der Reise nicht erreicht werden kann, 
bemüht sich die HanseMerkur um einen Reiseruf (z.B. über den Rundfunk) und 
übernimmt hierfür die Kosten.

3. 	 Die HanseMerkur organisiert und bezahlt zusätzlich die Betreuung des minderjäh-
rigen Kindes, welches die Reise allein fortsetzen oder abbrechen muss, sofern alle 
Betreuungspersonen oder die einzige an einer Reise teilnehmende Betreuungsper-
son des mitreisenden minderjährigen Kindes, die Reise aufgrund von Tod, schwerem 
Unfall oder unerwartet schwere Erkrankung nicht planmäßig beenden kann.

§ 3 - Einschränkung des Versicherungsschutzes
Die HanseMerkur ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungs-
fall für den Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person mit hoher Wahrschein-
lichkeit vorhersehbar war.

§ 4 - Entschädigung aus anderen Versicherungsverträgen
Kann im Versicherungsfall eine Entschädigung aus einem anderen Versicherungsver-
trag beansprucht werden, geht der anderweitige Vertrag diesem Vertrag vor. Wird der 
Versicherungsfall zuerst der HanseMerkur gemeldet, tritt diese in Vorleistung. Ergän-
zend gilt §8 des Allgemeinen Teils der VB-UR 2003.

III. Reise-Rücktrittskosten-Versicherung
§ 1 - Beschreibung des Versicherungsschutzes
1. 	 Die HanseMerkur ist im Umfang von § 1, Ziffer 4  für maximal vier versicherte  

Personen leistungspflichtig, wenn während der Dauer des Versicherungsschutzes 
eines der nachstehend genannten versicherten Ereignisse bei einer der versicherten 
Personen eingetreten ist:
a) 	 Verlust des Arbeitsplatzes mit anschließender Arbeitslosigkeit infolge einer 

unerwarteten, betriebsbedingte Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch 
den Arbeitgeber;

b) 	 Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses aus der Arbeitslosigkeit heraus, sofern 
die versicherte Person bei der Reisebuchung arbeitslos gemeldet war und die 
Agentur für Arbeit der Reise zugestimmt hat;

c) 	 Arbeitsplatzwechsel, vorausgesetzt, die versicherte Reise wurde vor Kenntnis 
des Arbeitsplatzwechsels gebucht und die versicherte Reisezeit fällt in die 
Probezeit der neuen beruflichen Tätigkeit, maximal jedoch in die ersten 6 
Monate der neuen beruflichen Tätigkeit;

d) 	 Wiederholung von nicht bestandenen Prüfungen an einer Schule, Universität/ 
Fachhochschule oder an einem College, die wiederholt werden müssen, um 
eine zeitliche Verlängerung des Schulbesuchs/Studiums zu vermeiden oder 
den Schul-/Studienabschluss zu erreichen. Voraussetzung ist, dass die ver
sicherte Reise vor dem Termin der nicht bestandenen Prüfung gebucht wurde 
und der Termin für die Wiederholungsprüfung unerwartet in die versicherte 
Reisezeit fällt;

e) 	 unerwartet schwere Erkrankung, schwerer Unfall oder Impfunverträglichkeit 
eines zur Reise angemeldeten Hundes einer versicherten Person. Nicht ver
sichert ist jedoch ein Impfversagen oder ein zu geringer Aufbau eines für das 
Reiseland vorgeschriebenen Antikörperwertes;

f) 	 Schaden am Eigentum der versicherten Person infolge von Feuer, Elementar-
ereignis oder strafbaren Handlungen Dritter (z.B. Einbruchdiebstahl), sofern 
der Schaden im Verhältnis zu der wirtschaftlichen Lage und dem Vermögen 
des Geschädigten erheblich ist;

g) 	 unerwartete Einberufung der versicherten Person zum Grundwehrdienst, zu 
einer Wehrübung oder zum Zivildienst, sofern der Termin nicht verschoben 
werden kann und die Stornokosten nicht von einem Kostenträger übernommen 
werden.

2. 	 Die HanseMerkur ist im Umfang von § 1, Ziffer 4  auch dann leistungspflichtig, 
wenn während der Dauer des Versicherungsschutzes eines der nachstehend 
genannten versicherten Ereignisse bei einer der versicherten Personen oder einer 
Risikoperson eingetreten ist:
a)	 unerwartet schwere Erkrankung;
b)	 Tod, schwerer Unfall, Schwangerschaft, Impfunverträglichkeit;

3. 	 Risikopersonen sind:
a)	 versicherte Personen untereinander, die gemeinsam eine Reise gebucht und 

versichert haben;
b)	 die Angehörigen einer versicherten Person, hierzu zählen:
	 Ehepartner oder Lebensgefährte einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft, 

Kinder, Eltern, Adoptiveltern, Stiefeltern, Großeltern, Geschwister, Enkel, Schwieger
eltern, Schwiegerkinder und Schwäger;

c)	 diejenigen Personen, die nicht mitreisende minderjährige oder pflegebedürf-
tige Angehörige gemäß b) einer versicherten Person betreuen.

Haben mehr als vier Personen gemeinsam eine Reise gebucht und versichert, gelten 
nur die jeweiligen Angehörigen der versicherten Person und deren Betreuungspersonen 
als Risikopersonen, nicht mehr die versicherten Personen untereinander.
4. 	 Die HanseMerkur leistet, unter Abzug des Selbstbehaltes gemäß § 3, eine Ent-

schädigung bei:
a) 	 Nichtantritt der Reise (Stornierung) für die von der versicherten Person ver-

traglich geschuldeten Stornokosten;
b) 	 verspätetem Antritt der Reise, aus den unter § 1, Ziffern 1 und 2 genannten 

Gründen oder wegen einer Verspätung von öffentlichen Verkehrsmitteln um 
mehr als 2 Stunden, für die Hinreise-Mehrkosten der versicherten Person, 
maximal jedoch nur bis zur Höhe der Stornokosten, die bei einem Nichtantritt 
(Stornierung) der Reise angefallen wären.

§ 2 - Einschränkung des Versicherungsschutzes
Die HanseMerkur ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn für den Versiche-
rungsnehmer bzw. für die versicherte Person der Versicherungsfall bei Abschluss der 
Versicherung voraussehbar war.

§ 3 - Selbstbehalt
1. 	 Wird der Versicherungsfall durch das versicherte Ereignis "unerwartet schwere 

Erkrankung" ausgelöst, beträgt der Selbstbehalt 20 % des erstattungsfähigen 
Schadens, mindestens jedoch 25,– EUR je versicherte Person.

2. 	 Der Selbstbehalt entfällt jedoch, sofern aufgrund der unerwartet schweren Erkran-
kung eine vollstationäre Krankenhausbehandlung erforderlich wurde.

3. 	 Der Selbstbehalt entfällt auch, wenn dies ausdrücklich vertraglich vereinbart ist.

§ 4 - Besondere Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles
	 (Ergänzung zu den im § 6 des Allgemeinen Teils aufgeführten allgemeinen Obliegen-

heiten)
1.	 Der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person ist verpflichtet, den Eintritt 

eines versicherten Ereignisses durch die Vorlage von ärztlichen Bescheinigungen 
(psychiatrische Erkrankungen durch eine ärztliche Bescheinigung eines Facharztes 
für Psychiatrie), Sterbeurkunden, Belegen zu Schäden am Eigentum, Bescheinigungen 
der Schule/Universität/Fachhochschule/College über Wiederholungsprüfungen, 
Bescheinigungen des Arbeitgebers über die betriebsbedingte Kündigung bzw. 
Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses, Bescheinigungen der Agentur für Arbeit 
über den Beginn der Arbeitslosigkeit bzw. Zustimmung zur Reisebuchung, Be
scheinigungen von staatlichen Stellen über die Einberufung zum Grundwehrdienst, 
Wehrübung oder Zivildienst nachzuweisen sowie:
a) 	 bei Nichtantritt der Reise bzw. Nichtbenutzung des Mietobjektes
	 eine unverzügliche Stornierung bei der Buchungsstelle vorzunehmen, um die 

Stornokosten möglichst niedrig zu halten.
b) 	 bei verspätetem Antritt der Reise
	 die Buchungsstelle unverzüglich zu unterrichten und entsprechend der Quali-

tät der gebuchten Reise, die nachweislich kostengünstigste Nachreisemöglich
keit zu wählen.

2. 	 Der HanseMerkur ist das Recht einzuräumen, die Frage der Reiseunfähigkeit auf-
grund eines schweren Unfalls, oder einer unerwartet schweren Erkrankung durch 
fachärztliche Gutachten überprüfen zu lassen. Auf Verlangen der HanseMerkur 
sind Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen und fachärztliche Atteste einzureichen.

3. 	 Die Rechtsfolgen bei Verletzung einer dieser Obliegenheiten ergeben sich aus § 6, 
Ziffer 2 des Allgemeinen Teils der VB-UR 2003.

§ 5 - Sonderregelungen bei Mietobjekten
Sofern die Versicherung bei Abschluss von Mietverträgen für Ferienwohnungen, Ferien
häuser, Ferienappartements, Hotelzimmer mit Hotelverpflegung, Wohnwagen, Wohn
mobile, gemietete Personenkraftwagen sowie Schiffscharter (Mietobjekte) genommen 
wird, erhält:
1. 	 § 1, Ziffer 4  folgende Fassung:
	 Die HanseMerkur leistet, unter Abzug des Selbstbehaltes gemäß § 3, eine Ent-

schädigung bei Nichtbenutzung des Mietobjektes (Stornierung) für die von der 
versicherten Person vertraglich geschuldeten Stornokosten.

2. 	 § 3  folgende Fassung:
1. 	 Wird der Versicherungsfall durch das versicherte Ereignis "unerwartet schwere 

Erkrankung" ausgelöst, beträgt der Selbstbehalt 20 % des erstattungsfähigen 
Schadens, mindestens jedoch 25,– EUR.

2. 	 Der Selbstbehalt entfällt jedoch, sofern aufgrund der unerwartet schweren 
Erkrankung eine vollstationäre Krankenhausbehandlung erforderlich wurde.

3. 	 Der Selbstbehalt entfällt auch, wenn dies ausdrücklich vertraglich vereinbart ist.

IV. Reise-Unfallversicherung
§ 1 - Beschreibung des Versicherungsschutzes
1. 	 Die HanseMerkur erbringt Leistungen bei Unfällen auf der Reise, die zum Tod oder 

einer dauerhaften Invalidität der versicherten Person führen. Der Versicherungs-
schutz beginnt zu dem Zeitpunkt, an dem die versicherte Person die ständige 
Wohnung verläßt, um die Reise anzutreten, und endet mit ihrer Rückkehr in die 
ständige Wohnung, spätestens jedoch zu dem im Versicherungsschein angegebe-
nen Zeitpunkt.

2. 	 Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein plötzlich von aussen auf 
ihren Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschä-
digung erleidet.

3.	 Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhöhte Kraftanstrengung an Gliedmaßen 
oder Wirbelsäule ein Gelenk verrenkt wird oder Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln 
gezerrt oder zerrissen werden.

4. 	 In Erweiterung von Ziffer 2 erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf tauch
typische Gesundheitsschäden wie z.B. Caissonkrankheit oder Trommelfellver
letzung, ohne dass ein Unfallereignis, d.h. ein plötzlich von außen auf den Körper 
wirkendes Ereignis, eingetreten sein muss.

5. 	 Als Unfälle im Sinne von Ziffer 2 gelten auch der Ertrinkungs- bzw. Erstickungstod 
unter Wasser beim Tauchen.

§ 2 - Leistungen
Die Versicherungssummen für die Invaliditäts- und Todesfallleistung sowie für Ber-
gungskosten und Kosten für kosmetische Operationen ergeben sich aus den vertrag
lichen Vereinbarungen. Für die Entstehung des Anspruchs und die Bemessung der 
Leistungen gelten die nachfolgenden Bestimmungen.
I.	 Invaliditätsleistung
1. 	 Führt der Unfall zu einer dauernden Beeinträchtigung der körperlichen oder geistigen 

Leistungsfähigkeit (Invalidität) der versicherten Person, so entsteht Anspruch auf 
Kapitalleistung aus der für den Invaliditätsfall versicherten Summe. Die Invalidi-
tät muss innerhalb eines Jahres nach dem Unfall eingetreten sowie spätestens vor 
Ablauf einer Frist von weiteren drei Monaten ärztlich festgestellt und geltend 
gemacht sein.

2. 	 Die Höhe der Leistung richtet sich nach dem Grad der Invalidität.
a) 	 Als feste Invaliditätsgrade gelten (unter Ausschluss des Nachweises einer 

höheren oder geringeren Invalidität) bei Verlust oder Funktionsunfähigkeit
eines Armes im Schultergelenk	 70 %
eines Armes bis oberhalb des Ellenbogengelenks	 65 %
eines Armes unterhalb des Ellenbogengelenks	 60 %
einer Hand im Handgelenk	 55 %
eines Daumens	 20 %
eines Zeigefingers	 10 %
eines anderen Fingers	 5 %
eines Beines über der Mitte des Oberschenkels	 70 %
eines Beines bis zur Mitte des Oberschenkels	 60 %
eines Beines bis unterhalb des Knies	 50 %
eines Beines bis zur Mitte des Unterschenkels	 45 %
eines Fußes im Fußgelenk	 40 %
einer großen Zehe	 5 %
einer anderen Zehe	 2 %
eines Auges	 50 %
des Gehörs auf einem Ohr	 30 %
des Geruchs	 10 %
des Geschmacks	 5 %

b) 	 Bei Teilverlust oder Funktionsbeeinträchtigung eines dieser Körperteile oder 
Sinnesorgane wird der entsprechende Teil des Prozentsatzes nach a) ange-
nommen.

c) 	 Werden durch den Unfall Körperteile oder Sinnesorgane betroffen, deren 
Verlust oder Funktionsunfähigkeit nicht nach a) oder b) geregelt sind, so ist 
für diese maßgebend, inwieweit die normale körperliche oder geistige 
Leistungsfähigkeit unter ausschließlicher Berücksichtigung medizinischer 
Gesichtspunkte beeinträchtigt ist.

d) 	 Sind durch den Unfall mehrere körperliche oder geistige Funktionen beein-
trächtigt, so werden die Invaliditätsgrade, die sich nach § 2, Ziffer 2 ergeben, 
zusammengerechnet. Mehr als 100 Prozent werden jedoch nicht angenommen.

3. 	 Wird durch den Unfall eine körperliche oder geistige Funktion betroffen, die schon 
vorher dauernd beeinträchtigt war, so wird ein Abzug in Höhe dieser Vorinvalidität 
vorgenommen. Diese ist nach § 2, Ziffer 2 zu bemessen.

4. 	 Tritt der Tod unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall ein, so besteht 
kein Anspruch auf Invaliditätsleistung.

5. 	 Stirbt die versicherte Person aus unfallfremder Ursache innerhalb eines Jahres 
nach dem Unfall oder (gleichgültig, aus welcher Ursache) später als ein Jahr nach 
dem Unfall und war ein Anspruch auf Invaliditätsleistung nach § 2, Ziffer 1 ent-
standen, so ist nach dem Invaliditätsgrad zu leisten, mit dem aufgrund der zuletzt 
erhobenen ärztlichen Befunde zu rechnen gewesen wäre.

II.	T odesfallleistung
Führt der Unfall innerhalb eines Jahres zum Tode der versicherten Person, so entsteht 
für die Erben ein Anspruch auf Leistung nach der für den Todesfall versicherten 
Summe. Zur Geltendmachung wird auf § 5, Ziffer 5 verwiesen.
III.	 Bergungskosten
1. 	 Hat die versicherte Person einen unter den Versicherungsvertrag fallenden Unfall 

erlitten, ersetzt die HanseMerkur bis zur Höhe des vertraglich vereinbarten Betrages 
die entstandenen notwendigen Kosten für:
a) 	 Such-, Rettungs- oder Bergungseinsätze von öffentlich-rechtlich oder privat-

rechtlich organisierten Rettungsdiensten, soweit hierfür üblicherweise Gebühren 
berechnet werden;

b) 	 Transport des Verletzten in das nächste Krankenhaus oder zu einer Spezial
klinik, soweit medizinisch notwendig und ärztlich angeordnet;

c) 	 Mehraufwand bei der Rückkehr des Verletzten zu seinem ständigen Wohnsitz, 
soweit die Mehrkosten auf ärztliche Anordnungen zurückgehen oder nach der 
Verletzungsart unvermeidbar waren;

d) 	 Überführung zum letzten ständigen Wohnsitz im Todesfalle.
2. 	 Hat die versicherte Person für Kosten nach 1. a) einzustehen, obwohl sie keinen 

Unfall erlitten hatte, ein solcher aber unmittelbar drohte oder nach den konkreten 
Umständen zu vermuten war, ist die HanseMerkur ebenfalls ersatzpflichtig.

3. 	 Soweit ein anderer Ersatzpflichtiger eintritt, kann der Erstattungsanspruch gegen 
die HanseMerkur nur wegen der restlichen Kosten geltend gemacht werden. 
Bestreitet ein anderer Ersatzpflichtiger seine Leistungspflicht, kann sich die ver
sicherte Person unmittelbar an die HanseMerkur halten.

4. 	 Bestehen für die versicherte Person bei der HanseMerkur mehrere Unfallversiche-
rungen, können mitversicherte Bergungskosten nur aus einem dieser Verträge 
verlangt werden.

IV.	 Kosmetische Operationen
1. 	 Wird durch ein versichertes Unfallereignis die Körperoberfläche der versicherten 

Person derart beschädigt oder verformt, dass nach Abschluss der Heilbehandlung 
das äußere Erscheinungsbild der versicherten Person hierdurch dauerhaft beein-
trächtigt ist und entschließt sich die versicherte Person, sich einer kosmetischen 
Operation zum Zwecke der Beseitigung dieses Mangels zu unterziehen, so über-
nimmt die HanseMerkur einmalig die mit der Operation und der klinischen 
Behandlung im Zusammenhang stehenden Kosten für Arzthonorare, Medikamen-
te, Verbandszeug und sonstige ärztlich verordnete Heilmittel sowie die Kosten für 
die Unterbringung und Verpflegung in der Klinik bis zur Höhe der vereinbarten 
Versicherungssumme.

2. 	 Die Operation und die klinische Behandlung der versicherten Person müssen bis 
zum Ablauf des dritten Jahres nach dem Unfall erfolgt sein. Hat die versicherte 
Person bei Eintritt des Unfalles das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet, erfolgt 
ein Ersatz der Kosten auch dann, wenn die Operation und die klinische Behand-
lung nicht innerhalb dieser Frist, aber vor Vollendung des 21. Lebensjahres der 
versicherten Person durchgeführt werden.

3. 	 Ausgeschlossen vom Ersatz sind die Kosten für Nahrungs- und Genussmittel, für 
Bade- und Erholungsreisen sowie für Krankenpflege, soweit nicht die Zuziehung 
von beruflichen Pflegepersonal ärztlich angeordnet wird.

§ 3 - Fälligkeit der Leistungen
1. 	 Sobald der HanseMerkur die Unterlagen zugegangen sind, die die versicherte Person 

zum Nachweis des Unfallhergangs und der Unfallfolgen sowie über den Abschluss 
des für die Bemessung der Invalidität notwendigen Heilverfahrens beizubringen 
hat, ist die HanseMerkur verpflichtet, innerhalb eines Monats (beim Invaliditäts-
anspruch innerhalb von drei Monaten) zu erklären, ob und in welcher Höhe sie 
einen Anspruch anerkennt. Die ärztlichen Gebühren, die der versicherten Person 
zur Begründung des Leistungsanspruches entstehen, übernimmt die HanseMerkur.

2. 	 Erkennt die HanseMerkur den Anspruch an oder haben sich die versicherte Person 
und die HanseMerkur über Grund und Höhe geeinigt, so erbringt die HanseMerkur 
die Leistung innerhalb von zwei Wochen. Vor Abschluss des Heilverfahrens kann 
eine Invaliditätsleistung innerhalb eines Jahres nach Eintritt des Unfalles nicht 
beansprucht werden.

3. 	 Steht die Leistungspflicht zunächst nur dem Grunde nach fest, so zahlt die  
HanseMerkur auf Verlangen der versicherten Person angemessene Vorschüsse.

4. 	 Die versicherte Person und die HanseMerkur sind berechtigt, den Grad der Invali-
dität jährlich, längstens bis zu drei Jahren nach Eintritt des Unfalles, erneut ärzt-
lich bemessen zu lassen. Dieses Recht muss seitens der HanseMerkur mit Abgabe 
ihrer Erklärung entsprechend § 3, Ziffer 1, seitens der versicherten Person inner-
halb eines Monats ab Zugang dieser Erklärung ausgeübt werden. Ergibt die end-
gültige Bemessung eine höhere Invaliditätsleistung, als sie die HanseMerkur 
bereits erbracht hat, so ist der Mehrbetrag mit 5 Prozent jährlich zu verzinsen.

§ 4 - Einschränkung des Versicherungsschutzes
I.	 Nicht versicherbare Personen
	 Nicht versicherbar und trotz Beitragszahlung nicht versichert sind dauernd pflege-

bedürftige Personen sowie Geisteskranke. Pflegebedürftig ist, wer für die Verrich-
tungen des täglichen Lebens überwiegend fremder Hilfe bedarf. Der Versiche-
rungsschutz erlischt, sobald die versicherte Person im Sinne von Satz 1 nicht mehr 
versicherbar ist.

II.	 Nicht versicherte Unfälle und Gesundheitsschädigungen
Nicht unter den Versicherungsschutz fallen:

1. 	 Unfälle durch Geistes- oder Bewusstseinsstörungen, auch soweit diese auf 
Trunkenheit oder Drogenkonsum beruhen, sowie durch Schlaganfälle, epilep-
tische Anfälle oder andere Krampfanfälle, die den ganzen Körper der ver
sicherten Person ergreifen;

2. 	 Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen, dass sie vorsätzlich 
eine Straftat ausführt oder versucht;

3. 	 Unfälle der versicherten Person, die im ursächlichen Zusammenhang mit dem 
Betrieb eines Luftfahrzeuges eintreten. Versicherungsschutz besteht jedoch 
als Fluggast einer Fluggesellschaft;

4.	 Unfälle der versicherten Person bei der Ausübung von Kampfsportarten  
(Ringen, Boxen, Judo, Karate, Kungfu, etc.);

5. 	 Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen, dass sie sich als Fahrer, 
Beifahrer oder Insasse eines Motorfahrzeuges an Fahrtveranstaltungen ein-
schließlich der dazugehörigen Übungsfahrten beteiligt, bei denen es auf die 
Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten ankommt;

6. 	 Unfälle, die der versicherten Person in Ausübung der Berufstätigkeit zustoßen. 
Kaufmännische Tätigkeit, Büro-, Lehr- und Verwaltungstätigkeit sowie die 
berufliche Tätigkeit von Reiseleitern sind jedoch mitversichert;

7. 	 Gesundheitsschädigungen durch Strahlen, Heilmaßnahmen oder Eingriffe, 
Infektionen und Vergiftungen, es sei denn, diese sind durch den Unfall 
bedingt;

8.	 Bauch- oder Unterleibsbrüche. Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn sie 
durch eine unter diesen Vertrag fallende gewaltsame von außen kommende 
Einwirkung entstanden sind;

9.	 Schädigungen an Bandscheiben sowie Blutungen aus inneren Organen und 
Gehirnblutungen. Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn ein unter diesen 
Vertrag fallendes Unfallereignis im Sinne des § 1, Ziffer 3 die überwiegende 
Ursache ist;

10.	 Krankhafte Störungen infolge psychischer Reaktionen, gleichgültig, wodurch 
diese verursacht sind.

III.	 Mitwirkung von Krankheiten oder Gebrechen
	 Haben Krankheiten oder Gebrechen bei der durch ein Unfallereignis hervorge

rufenen Gesundheitsschädigung oder deren Folgen mitgewirkt, so wird die Leistung 
entsprechend dem Anteil der Krankheit oder des Gebrechens gekürzt, wenn dieser 
Anteil mindestes 25 Prozent beträgt.

§ 5 -	Besondere Obliegenheiten nach Eintritt eines Unfalles
	 (Ergänzung zu den im § 6 des Allgemeinen Teils aufgeführten allgemeinen Obliegen-

heiten)
1. 	 Nach einem Unfall, der voraussichtlich eine Leistungspflicht herbeiführt, ist 

unverzüglich ein Arzt hinzuzuziehen. Die versicherte Person hat den ärztlichen 
Anordnungen nachzukommen und auch im übrigen die Unfallfolgen möglichst zu 
mindern.

2. 	 Die von der HanseMerkur übersandte Unfallanzeige ist wahrheitsgemäß auszufüllen 
und umgehend an die HanseMerkur zurückzusenden.

3. 	 Die versicherte Person hat sich von den von der HanseMerkur beauftragten Ärzten 
untersuchen zu lassen. Die notwendigen Kosten einschließlich eines dadurch 
entstandenen Verdienstausfalles trägt die HanseMerkur.

4. 	 Die Ärzte, die die versicherte Person (auch aus anderen Anlässen) behandelt oder 
untersucht haben, andere Versicherer, Versicherungsträger und Behörden sind zu 
ermächtigen, alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

5. 	 Hat der Unfall den Tod zur Folge, so ist dies innerhalb von 48 Stunden der  
HanseMerkur zu melden, auch wenn der Unfall selbst schon angezeigt ist. Der 
HanseMerkur ist das Recht zu verschaffen, eine Obduktion durch einen von ihr 
beauftragten Arzt vornehmen zu lassen.

6. 	 Die Rechtsfolgen bei Verletzung einer dieser Obliegenheiten ergeben sich aus  
§ 6, Ziffer 2 des Allgemeinen Teils der VB-UR 2003.


